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CHECKLISTE: SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

	
	Ja
	Nein

	Technische Sicherheit

	1.
	Prüft Ihr Betrieb vor dem Anbringen von Sicherheitskennzeichnungen, ob die Gefahren nicht durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen vermieden oder so weit wie möglich begrenzt werden können?
	□
	□

	2.
	Sind alle Rettungswege und Notausgänge deutlich sichtbar gekennzeichnet?
	□
	□

	3.
	Sind Fluchtwege mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet, wenn dies aufgrund der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist?
	□
	□

	4. 
	Sind die Sicherheitskennzeichen in ausreichender Zahl angebracht, sodass sie von allen Stellen des betreffenden Bereichs (z. B. Lager) problemlos sichtbar sind?
	□
	□

	5.
	Sind die Standorte für Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Material und andere Erste-Hilfe-Einrichtungen gekennzeichnet?
	□
	□

	6.
	Ist die Sicherheitskennzeichnung entsprechend den Umgebungsbedingungen (z. B. Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung) dauerhaft ausgeführt?
	□
	□

	7.
	Wird bei der Auswahl der Sicherheitskennzeichnung das eingeschränkte Hör- oder Sehvermögen einzelner Beschäftigter durch ergänzende oder alternative Kennzeichnungsarten berücksichtigt (z. B. Schallzeichen für Blinde)?
	□
	□

	8.
	Sind die innerbetrieblichen Verkehrswege durch geeignete Markierungen (Farbkennzeichnung, Markierungsnägel usw.) klar zu erkennen?
	□
	□

	Organisatorische Maßnahmen

	9.
	Führen Sie systematische Gefährdungsbeurteilungen durch, um festzulegen, wo welche Kennzeichnung erforderlich ist?
	□
	□

	10.
	Verwenden Sie ausschließlich genormte Kennzeichnungen entsprechend der Arbeitsstättenregel ASR A1.3?
	□
	□

	11.
	Werden zur Regelung des innerbetrieblichen Verkehrs nur Verkehrszeichen des öffentlichen Straßenverkehrs verwendet?
	□
	□

	12.
	Ist durch organisatorische Vorkehrungen gewährleistet, dass auch vorübergehende Gefahrenstellen (Reinigungsarbeiten, Baustellen) angemessen gekennzeichnet werden, falls die Gefahr nicht durch Absperrungen entschärft werden kann?
	□
	□

	13.
	Werden alle Sicherheitskennzeichen regelmäßig überprüft (mindestens alle 2 Jahre, Schall, Leuchtzeichen und Lautsprecher mindestens jährlich)?
	□
	□

	14.
	Ist sichergestellt, dass nicht mehr gültige oder in der Zwischenzeit unzweckmäßig gewordene Kennzeichnungen rechtzeitig entfernt werden?
	□
	□

	15.
	Ist sichergestellt, dass z. B. aufgrund betrieblicher Änderungen bei Bedarf neue bzw. geänderte Kennzeichen angebracht werden?
	□
	□

	Unterweisung

	16.
	Werden alle Beschäftigten durch eine Erstunterweisung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in ihrem Arbeitsbereich unterwiesen?
	□
	□

	17.
	Werden die Unterweisungen für alle Beschäftigten regelmäßig (mindestens einmal jährlich) wiederholt?
	□
	□

	18.
	Umfasst die Unterweisung auch die Bedeutung von Schallzeichen (z. B. Sirenen)?
	□
	□

	19.
	Wird sichergestellt, dass die Beschäftigten die Bedeutung der genormten Handzeichen (z. B. für Anweiser von Kranführern) kennen und deren Anwendung beherrschen?
	□
	□

	20.
	Werden diese Handzeichen regelmäßig mit allen Beteiligten geübt?
	□
	□
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